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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in dieser Woche erhalten Sie die letzte Ausgabe meines Newslet-

ters Berlin Aktuell für das Jahr 2019. Nächste Woche erscheint je-

doch noch die Quartalsausgabe Berlin Kompakt, in der ich die Mo-

nate seit der Sommerpause nochmals werde Revue passieren 

lasse. 

 

Gleich zwei Mal habe ich diese Woche im Plenum gesprochen: 

Zum einen entlasten wir die Betriebsrentnerinnen und –rentner 

deutlich. Das hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen. Von 

2020 an zahlen mindestens 60 Prozent von ihnen nur noch den 

halben Beitragssatz, auch für die weiteren 40 Prozent wird die 

neue Regelung deutlich zu spüren sein. Konkret bedeutet das: 

Wer eine Betriebsrente bekommt und Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung zahlt, hat künftig im Schnitt 300 Euro mehr 

im Jahr. Die betriebliche Altersversorgung ist eine wichtige Säule, 

den Lebensstandard im Alter abzusichern und für diese haben wir 

nun ein wichtiges Signal gesendet. Warum ich denke, dass wir hier 

eine sehr wichtige Überarbeitung vorgenommen haben, der Be-

darf nach einer grundlegenden Reform jedoch nach wie vor hoch 

ist, können Sie sich hier nochmal anschauen.  

 

Zum anderen fand am Donnerstag noch die erste Debatte zum Fai-

rer-Kassenwettbewerb-Gesetz (FKG) statt; auch hierzu habe ich 

gesprochen. Zugegeben, das hochkomplexe FKG wird vor allem in 

Fachkreisen diskutiert. Nichts desto trotz wird es sich positiv auf 

die 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten auswirken, da bin 

ich mir sicher! Für uns Sozialdemokraten stellt der Risikostruktur-

ausgleich sicher, dass kein einziger gesetzlich Versicherter von sei-

ner Krankenkasse aufgrund seines Alters, seines Geschlechts oder 

seiner Erkrankungen diskriminiert wird.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre    

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
https://www.youtube.com/watch?v=u92MoJWNX0s
https://dbtg.tv/fvid/7407213
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Fotos  
         der Woche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Statement 
der Woche 
 

„Für Menschenrechte muss man 

überall eintreten: in Berlin, in Peking, 

in Chemnitz genauso wie in Moskau. 

Am Schluss liegt es an uns selbst, 

die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte mit Leben zu füllen.“ 

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) 

am 13. Dezember 2018 in seiner Rede zu 70 Jahren 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  im 

Bundestag 

 

 

 

 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 

 

  

Wann Wo Was 

18.12.2019  
 
 
 
 

18 .12.2019 
 

 
 

 
 
 
 

Deutscher 
Bundestag  
 
 
 
Pala is  am 
Brandenburger  Tor  

Besuch von zwei  
Besuchergruppen 
aus dem Wahlkre is  
 
 
Weihnachtsfeier  mit  
Bundesmin ister  Jens 
Spahn 
 
 

Über die Leistungsfähigkeit in der medizinischen Rehabilitation habe ich mir ein Bild vor Ort in der MEDIAN Franken-
park Klinik in Bad Kissingen machen dürfen. L.: Zusammen mit Therapieleiterin Tanja Other, r. mit Kaufmännischen 
Leiter Matthias Lutsch, Ärztlicher Direktorin Dr. med. Bianca Herrmann und Pflegedienstleiterin Raphaela Schmitt. Foto: 
MEDIAN 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

3 

TOP-THEMA 

KOALITION ENTLASTET 
BETRIEBSRENTNERINNEN UND -
RENTNER 
Der Bundestag hat am Donnerstag eine Entlastung 

von Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentnern bei 

den Krankenkassenbeiträgen beschlossen: Sie wer-

den um insgesamt 1,2 Milliarden Euro jährlich ge-

stärkt. Mindestens 60 Prozent der Betriebsrentne-

rinnen und -rentner zahlen von 2020 an de facto 

maximal den halben Beitragssatz, die weiteren 40 

Prozent werden spürbar entlastet (Drs. 19/15438). 

 

Erreicht wird das durch einen dynamisierten Freibe-

trag in Höhe von 159,25 Euro ab 2020 in der gesetz-

lichen Krankenversicherung für alle Betriebsrenten. 

Der Freibetrag wird in Zukunft automatisch in Höhe 

der Durchschnittseinkommen steigen. Für jede Be-

triebsrentnerin und jeden Betriebsrentner gibt es 

also rund 300 Euro Entlastung im Jahr. Die Regelung 

gilt auch für Einmalzahlungen, zum Beispiel aus Di-

rektversicherungen. 

 

Im parlamentarischen Verfahren haben die Abge-

ordneten zudem beschlossen, dass Betriebsrentner 

für die Entlastungen keinen Antrag oder dergleichen 

stellen müssen. Es geht alles automatisch. Und 

wenn die Zahlstelle nicht gleich zum 1. Januar start-

bereit ist, wird der fehlende Betrag automatisch 

nachgezahlt. 

 

Wer wird entlastet? 
Entlastet werden alle Empfänger von Betriebsren-

ten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung 

pflichtversichert sind, sowie Empfänger von Renten 

und Landabgaberenten nach dem Gesetz über die 

Alterssicherung der Landwirte. Bei den Beiträgen für 

die Pflegeversicherung ändert sich nichts. 

 

Wie funktioniert die Entlastung? 
Bisher gibt es eine Freigrenze für Versorgungsbe-

züge und Arbeitseinkommen, die an die Entwicklung 

der Durchschnittseinkommen gekoppelt ist. Wessen 

Betriebsrente unterhalb der Freigrenze liegt, der 

muss keinen Beitrag bezahlen. Wer darüber liegt, 

muss seine gesamte Betriebsrente verbeitragen. Im 

Jahr 2019 liegt die Freigrenze bei 155,75 Euro, im 

Jahr 2020 liegt sie bei 159,25 Euro. 

 

Diese Freigrenze wird durch einen Freibetrag er-

gänzt. Wessen Betriebsrente geringer ist, der zahlt 

auch in Zukunft keinen Krankenversicherungsbei-

trag. Wessen Betriebsrente höher ist, für den bleibt 

dieser Freibetrag in Zukunft beitragsfrei, d. h. nur 

der Betrag, der oberhalb des Freibetrages liegt, 

muss verbeitragt werden. Auch der Freibetrag wird 

in Zukunft im selben Maße angepasst, wie die 

Durchschnittseinkommen sich verändern. 

 

Beispiel 1: Betriebsrente in Höhe von 160 Euro im 

Monat 

Altes Recht mit Freigrenze in Höhe von 159,25 Euro. 

Es müssen 160 Euro verbeitragt werden. Bei einem 

Beitragssatz von 15,5 Prozent sind das 24,80 Euro. 

Der Auszahlbetrag würde durch den Krankenversi-

cherungsbeitrag also auf 135,20 Euro vermindert. 

Neues Recht mit Freibetrag in Höhe von 159,25 

Euro. 

Es müssen 0,75 Euro verbeitragt werden (160 bis 

159,25). Bei einem Beitragssatz von 15,5 Prozent 

sind das 0,12 Euro. Der Auszahlbetrag wird durch 

den Krankenversicherungsbeitrag also auf 159,88 

Euro vermindert. 

 

Beispiel 2: Betriebsrente in Höhe von 400 Euro im 

Monat 

Altes Recht mit Freigrenze in Höhe von 159,25 Euro. 

Es müssen 400 Euro verbeitragt werden. Bei einem 

Beitragssatz von 15,5 Prozent sind das 62,00 Euro. 

Der Auszahlbetrag wird durch den Krankenversiche-

rungsbeitrag also auf 338,00 Euro vermindert. 

Neues Recht mit Freibetrag in Höhe von 159,25 

Euro. 

Es müssen 240,75 Euro verbeitragt werden (400 bis 

159,25). Bei einem Beitragssatz von 15,5 Prozent 

sind das 37,32 Euro. Der Auszahlbetrag wird durch 

den Krankenversicherungsbeitrag also auf 362,68 

Euro vermindert. 

 

Wie hoch ist die Entlastung bei einer monatli-

chen Rente? 
Wer eine Betriebsrente von mehr als 159,25 Euro im 

Monat bekommt, der wird um rund 25 Euro entlas-

tet. Das entspricht dem Beitrag, der bisher für den 

Freibetrag bezahlt werden musste. Also 24,68 Euro 

bei einem Krankenversicherungsbeitrag von 15,5 

Prozent für den Freibetrag in Höhe von 159,25 Euro. 

Da jeder diese Entlastung bekommt, ist das auch un-

abhängig von der Höhe der Betriebsrente. Also: 
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Rund 300 Euro Entlastung im Jahr, egal ob die Be-

triebsrente 200 Euro im Monat oder 2000 Euro im 

Monat beträgt. 

 

Wie hoch ist die Entlastung bei einer Einmal-

auszahlung? 
Betriebsrenten können auch, je nach Vertragsge-

staltung, statt in monatlichen Beträgen in einem Ein-

malbetrag ausgezahlt werden. Bei Einmalauszahlun-

gen wird der Krankenversicherungsbeitrag berech-

net, indem der Auszahlungsbetrag rechnerisch auf 

120 Monate, bzw. zehn Jahre verteilt wird. Bei ei-

nem Auszahlungsbetrag von 120.000 Euro ergibt 

sich rechnerisch eine monatliche Rente von 1000 

Euro. 

 

Daraus wird der Krankenversicherungsbeitrag er-

rechnet. Die Entlastung beträgt deshalb auch hier 

300 Euro pro Jahr bzw. insgesamt knapp 3.000 Euro. 

Auch hier ist es egal, wie hoch der Auszahlungsbe-

trag ist. Auch Betriebsrentner die ihre Einmalaus-

zahlung bereits erhalten haben, profitieren für den 

Restlaufzeit ihrer Beitragspflicht von dem neuen 

Freibetrag. 

 

Signal für die betriebliche Altersversorgung 
Es wird keine rückwirkende Lösung für bereits ge-

zahlte Beiträge geben. Das ist angesichts des erfor-

derlichen Finanzvolumens nicht möglich und stand 

auch – ehrlicherweise – nicht zur Diskussion. Dafür 

soll der Freibetrag ab 1.1.2020 auch für diejenigen 

gelten, die bereits in der Auszahlungsphase sind. 

Das ist insgesamt ein deutliches Signal für die Stär-

kung der betrieblichen Altersversorgung. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Betriebsrentne-

rinnen und Betriebsrentner, die gesetzlich pflicht-

versichert sind, werden ab dem kommenden Jahr 

entlastet. Das GKV-

Betriebsrentenfreibetragsgesetz, das der Bundestag 

jetzt beschlossen hat, sieht einen Freibetrag von 

159,25 Euro für das Jahr 2020 vor, der dann in den 

darauffolgenden Jahren im gleichen Maße wie die 

Durchschnittseinkommen steigt. Mindestens 60 

Prozent der Betriebsrentnerinnen und -rentner zah-

len von 2020 an de facto maximal den halben Bei-

tragssatz, die weiteren 40 Prozent werden spürbar 

entlastet. 

 

 

 

BILDUNG 

KOALITION REFORMIERT DAS 
AUFSTIEGS-BAFÖG 
Der Bundestag hat am Freitag in erster Lesung den 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes debattiert 

(Drs. 19/15273). 

 

Mit dem Gesetzentwurf macht die Koalition einen 

wichtigen Schritt, um die berufliche Weiterbildung 

noch attraktiver zu gestalten und die Gleichwertig-

keit von akademischer und beruflicher Bildung vo-

ranzubringen. 

 

Höhere Zuschüsse zu Prüfungs- und Lehrgangskos-

ten, geringere Gebühren für bestandene Prüfungen 

und die komplette Übernahme der Unterhaltskos-

ten während einer Vollzeitmaßnahme erleichtern 

künftig die Entscheidung, eine Aufstiegsfortbildung 

aufzunehmen. 

 

Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademi-

scher Weiterbildung rückt mit der Reform in den 

Vordergrund und stellt die Aufstiegschancen vieler 

Berufstätiger sehr viel besser. Das fordert die SPD-

Bundestagsfraktion schon lange! 

 

Besonders der im Gesetzentwurf vorgesehene Voll-

zuschuss ist wichtig, da er Frauen hilft, die häufiger 

eine Aufstiegsfortbildung in Vollzeit absolvieren. 

Das gilt besonders für die sozialen Berufe, wie dem 

staatlich anerkannten Erzieher, der auf dem ersten 

Platz der geförderten Berufe durch das Aufstiegs-

Bafög steht. Auch die Erhöhung des Kinderzuschlags 

ist richtig und erleichtert die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Aufstiegsfortbildung. Hier hat die SPD-

Bundestagsfraktion starke Akzente gesetzt. Das Ge-

setz soll zum 1. August 2020 in Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Mit der geplanten 

Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgeset-

zes geht die Koalition nach der BAföG-Reform den 

konsequenten Weg in die richtige Richtung, um die 

Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Wei-

terbildung voranzubringen. Das Aufstiegs-Bafög 

richtet sich an Menschen mit einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung, die beruflich aufsteigen wollen, 

um beispielsweise eine Meisterausbildung an ihre 

Grundqualifikation anzuschließen. 
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FINANZEN 

STEUERVERMEIDERN EINEN 
STRICH DURCH DIE RECHNUNG 
MACHEN 
Durch „Steueroptimierung“ und „grenzüberschrei-

tende Steuergestaltung“ gehen dem Bund, den Län-

dern und anderen EU-Mitgliedstaaten jährlich be-

trächtliche Einnahmen verloren, die dringend ge-

braucht werden, zum Beispiel für Investitionen in 

eine moderne Verkehrsinfrastruktur oder in die Bil-

dung. Spätestens seit der Veröffentlichung der „Pa-

nama Papers“ ist das bekannt. 

 

Unerwünschten Steuergestaltungsmodellen, die im 

Graubereich der Illegalität Schlupflöcher und Rege-

lungslücken des Steuerrechts für unlautere Zwecke 

ausnutzten, will die Koalition auf Druck des Finanz-

ministers Olaf Scholz (SPD) einen Riegel vorschie-

ben. 

 

Darum hat der Bundestag am Donnerstag in zweiter 

und dritter Lesung den von der Bundesregierung 

vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 

einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 

Steuergestaltungen beschlossen (Drs. 19/14685, 

19/15117). 

 

Kern des Gesetzes ist die Einführung einer Melde-

pflicht für eben solche grenzüberschreitende Steu-

ergestaltungen: Die Steuerbehörden erhalten durch 

die Meldungen einen Überblick über diese Gestal-

tungsmodelle und können schneller darauf reagie-

ren. Daraus kann der Gesetzgeber zum Beispiel Re-

gelungsnotwendigkeiten ableiten, die zeitnah ge-

troffen werden können. 

 

Denn die „Steuergestaltung“ im großen Stil ist we-

der akzeptabel noch gerecht. Einkommensstarke, 

Vermögende und Unternehmen dürfen sich nicht 

durch raffiniert ausgedachte Modelle ihren Steuer-

pflichten entziehen. Das würde letztlich die Legitimi-

tät unseres Besteuerungssystems unterminieren. 

 

Cansel Kiziltepe, zuständige Berichterstatterin, er-

klärt: „Mit dem Gesetz führen wir eine Meldepflicht 

für grenzüberschreitende Steuergestaltungen ein. 

Diese Meldungen versetzen die Finanzverwaltung 

und den Gesetzgeber frühzeitig in die Lage, gegen 

unerwünschte Gestaltungen vorzugehen. Dies ist 

ein wichtiger Schritt zur Durchsetzung von mehr 

Steuergerechtigkeit. Aus unserer Sicht müssen wei-

tere Schritte folgen. Wir setzen uns vor allem für die 

Einführung einer Meldepflicht auch für nationale 

Steuergestaltungen ein.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einem neuen 

Gesetz sollen vor allem Kreditinstitute, Steuerbera-

ter, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer verpflich-

tet werden, dem Bundeszentralamt für Steuern 

grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle 

mitzuteilen, die sie konzipiert, organisiert oder quasi 

verkauft haben. Auf diese Weise können Gesetzes-

lücken und Graubereiche künftig schneller erkannt 

und geschlossen werden. Mit dieser vorgesehenen 

Mitteilungspflicht fügt die Koalition ihrem Einsatz 

für mehr Steuergerechtigkeit ein wichtiges Instru-

ment hinzu. 

 

INNERES 

DAS WAFFENGESETZ WIRD 
VERSCHÄRFT 
Mit dem Dritten Waffenrechtsänderungsgesetz, das 

der Bundestag am Freitag in 2./3. Lesung beschlos-

sen hat, setzt die Koalition die geänderte EU-

Feuerwaffenrichtlinie in nationales Recht um (Drs. 

19/13839). Vor dem Hintergrund insbesondere der 

Terroranschläge in Paris im Januar und November 

2015 soll die Nutzung von Schusswaffen für terroris-

tische und kriminelle Zwecke erschwert werden. 

 

Die Richtlinie verfolgt drei Ziele: Der illegale Zugang 

zu scharfen Schusswaffen soll erschwert werden. 

Sämtliche Schusswaffen und ihre wesentlichen Teile 

sollen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 

behördlich rückverfolgt werden können. Insbeson-

dere durch eine Begrenzung der Magazinkapazität 

halbautomatischer Schusswaffen soll es schwerer 

werden, legale Schusswaffen für terroristische An-

schläge zu nutzen. 

 

Um den Zugang von Extremisten zu Schusswaffen zu 

erschweren, wird per wir Änderungsantrag der Koa-

litionsfraktionen die Regelabfrage bei den Verfas-

sungsschutzämtern eingeführt. Künftig soll bereits 

die bloße Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindli-

chen Vereinigung ausreichen, um als unzuverlässig 

im Sinne des Waffenrechts zu gelten. 
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Außerdem werden die Waffenbehörden verpflich-

tet, vor Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 

bei den zuständigen Verfassungsschutzbehörden 

abzufragen, ob bezüglich des Antragstellers Anhalts-

punkte für das Verfolgen extremistischer Bestre-

bungen bestehen. Werden derartige Erkenntnisse 

zu einem späteren Zeitpunkt erlangt, müssen die 

Verfassungsschutzbehörden die Waffenbehörden 

darüber unterrichten, so dass diese bereits erteilte 

Erlaubnisse aufheben können. 

 

Änderungen bei Sportschützen 
Ebenfalls ändern werden die Koalitionsfraktionen im 

Rahmen der Richtlinie die Regelungen zur Bedürf-

nisprüfung bei Sportschützen. Bedürfnisprüfungen 

hinsichtlich des Fortbestehens einer waffenrechtli-

chen Erlaubnis werden künftig nach fünf und nach 

zehn Jahren erfolgen statt alle drei Jahre. 

 

Helge Lindh, zuständiger Berichterstatter der SPD-

Fraktion, sagt dazu: „Das Gesetz erreicht mehr Si-

cherheit und setzt legale Waffenbesitzer wie Sports-

schützen keinem Generalverdacht aus. Wir schaffen 

pragmatische, rechtssichere Lösungen für legale 

Waffenbesitzer.“ 

 

Die Schwerpunktänderungen setzten starke Ak-

zente für mehr Sicherheit, so Lindh weiter. „Waffen 

gehören nicht in falsche Hände. Unbescholtene und 

zuverlässige Bürgerinnen und Bürger können somit 

unter klaren Vorgaben ihrem Schießsport, der Jagd 

und der Brauchtumspflege nachgehen.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Die EU-

Feuerwaffenrichtlinie, die in nationales Recht um-

gesetzt werden soll, fordert eine bessere Rückver-

folgbarkeit von Waffen. Zu diesem Zweck wird das 

Nationale Waffenregister ausgebaut. Zudem wer-

den verschiedene Änderungen an der rechtlichen 

Einordnung von bestimmten Schusswaffen und 

sonstigen Gegenständen vorgenommen. Außerdem 

werden die Waffenbehörden verpflichtet, vor Ertei-

lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bei den zu-

ständigen Verfassungsschutzbehörden abzufragen, 

ob bezüglich des Antragstellers Anhaltspunkte für 

das Verfolgen extremistischer Bestrebungen beste-

hen. 

 

 

 

 

WIRTSCHAFT 

KOALITION FÜHRT 
MEISTERPFLICHT WIEDER EIN 
Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag ab-

schließend einen von den Koalitionsfraktionen ein-

gebrachten Entwurf zur Änderung der Handwerks-

ordnung und anderer handwerksrechtlicher Vor-

schriften beraten (Drs. 19/14335). 

 

Die Koalition hatte sich zuvor darauf geeinigt, die 

2004 erfolgte Abschaffung der Meisterpflicht für 

viele Berufsbilder bei Bedarf wieder einzuführen. 

Denn viele Berufsbilder haben sich seit 2004 stark 

verändert. Daher ist eine Reglementierung der Aus-

übung der betroffenen Handwerke zum Schutz von 

Leben und Gesundheit sowie der Wahrung von Kul-

turgütern und immateriellem Kulturerbe erforder-

lich. Außerdem sind die Ausbildungszahlen und die 

Anzahl der Meisterprüfungen gesunken. 

 

Ziel der Koalitionsfraktionen ist, mehr Qualität für 

die Kundschaft und mehr Nachwuchs im Handwerk 

durch eine bessere Ausbildung zu erreichen. 

 

Der Gesetzentwurf wurde in einer Koalitionsarbeits-

gruppe unter Beteiligung des Zentralverbands des 

Deutschen Handwerks und der Gewerkschaften er-

arbeitet. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die 

einzelnen Branchenverbände des Handwerks um-

fassend schriftlich und mündlich angehört. 

 

Wichtig: Für alle natürlichen und juristischen Perso-

nen und Personengesellschaften, die bereits zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes selbst-

ständig den Betrieb eines zulassungsfreien Hand-

werks ausüben, für das künftig die Eintragung in der 

so genannten Hand-werksrolle Voraussetzung zum 

selbstständigen Betrieb sein wird, werden auch 

ohne bestandene Meisterprüfung oder eine Aus-

übungsberechtigung in die Handwerksrolle einge-

tragen. Sie dürfen auch weiterhin ihr Handwerk 

selbständig ausüben und erhalten insoweit Be-

standsschutz. 
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In folgenden Berufsgruppen wird die Meisterpflicht 

im Ergebnis wieder eingeführt: 

 

 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

 Betonstein- und Terrazzohersteller 

 Estrichleger 

 Behälter- und Apparatebauer 

 Parkettleger 

 Rollladen- und Sonnenschutztechniker 

 Drechsler und Holzspielzeugmacher 

 Böttcher 

 Glasveredler 

 Schilder- und Lichtreklamehersteller 

 Raumausstatter 

 Orgel- und Harmoniumbauer 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion ist davon überzeugt, 

dass der Meisterbrief im deutschen Handwerk die 

beste Garantie für Qualitätsarbeit, Verbraucher-

schutz, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft ist. 

Die Meisterpflicht trägt außerdem durch eine hoch-

wertige berufliche Aus- und Weiterbildung maßgeb-

lich zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses bei. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Im Zuge einer An-

passung der Handwerksordnung wurden 2004 etli-

che Handwerksberufe zulassungsfrei, heißt, eine 

Meisterprüfung war nicht mehr zwingend. Das soll 

sich bei zwölf Handwerksberufen nun aus Sicher-

heitsgründen wieder ändern. Der selbstständige Be-

trieb eines solchen Handwerks ist dann nur noch zu-

lässig, wenn der Betriebsinhaber oder ein Betriebs-

leiter bzw. -leiterin in der so genannten Handwerks-

rolle eingetragen ist, also insbesondere die Meister-

prüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk be-

standen oder eine Ausübungsberechtigung für das 

Handwerk erhalten hat. Die Neuregelung dient auch 

der Fachkräftesicherung. 

 

MENSCHENRECHTE 

STÄRKUNG DER 
MENSCHENRECHTE 
Vor 71 Jahren hat die Generalversammlung der Ver-

einten Nationen die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte verabschiedet. Sie betont neben politi-

schen und wirtschaftlichen Rechten vor allem die 

sozialen Rechte als gleichberechtigte und allgemein-

gültige Grundlage für soziale Sicherheit und Teil-

habe aller Menschen in der Welt.  

 

Als erste Vorsitzende der UN-

Menschenrechtskommission war Eleanor Roose-

velt, zusammen mit vielen anderen Frauen, maß-

geblich mit deren Ausarbeitung befasst. Diese 

Frauen schafften es, die universellen Menschen-

rechte in das Zentrum der Aktivitäten der Vereinten 

Nationen zu stellen und damit auch die Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter zu fördern. 

 

Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag den 

Bericht der Bundesregierung über ihre Menschen-

rechtspolitik für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 

bis 30. September 2018 beraten (Drs. 19/7730). Der 

Bericht hebt unter anderem die Stärkung der Men-

schenrechte im Kontext von Handel und Wirtschaft 

hervor: Niedrigstpreise für in westlichen Industrie-

staaten verkaufte Produkte werden häufig erst 

dadurch ermöglicht, dass Menschen in Ländern, in 

denen Rohstoffe abgebaut oder Produkte herge-

stellt werden unter ausbeuterischen Bedingungen 

und für Hungerlöhne arbeiten müssen. Diese Situa-

tion ist für die Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten inakzeptabel und darum wird die Koali-

tion entschieden handeln. 

 

Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef, führt aus: „Soli-

darität beschränkt sich nicht nur auf dieses Land, 

sondern sie ist auch unser Leitprinzip in der Außen- 

und Entwicklungspolitik. Deshalb begrüßen wir, dass 

Arbeitsminister Hubertus Heil nun die Initiative er-

greift: Es sollen Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz 

erarbeitet werden, das in Deutschland ansässige 

Unternehmen dazu verpflichtet, international aner-

kannte soziale und ökologische Mindeststandards in 

ihren Lieferketten sicherzustellen.“  

 

Darauf aufbauend, erläutert Mützenich weiter, 

werde die Koalition die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr nutzen, um 

dieses Prinzip auch in der Europäischen Union zu 

verankern. 
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ANTRAG: 
„ENTWICKLUNGSPOLITISCHE 
KOOPERATIONEN IM 
WESTLICHEN 
MITTELMEERRAUM 
AUSBAUEN“ 
Der Mittelmeerraum ist von kultureller Vielfalt und 

einer bedeutenden gemeinsamen Entwicklungsge-

schichte geprägt. Das bietet Chancen, birgt aber 

auch Konflikte, die über die Ufer des Mittelmeers 

hinauswirken. Denn leider sind Teile dieser Mittel-

meerregion nach wie vor von schlechter Regie-

rungsführung, politischen Krisen und fundamenta-

listischer Gewalt betroffen, die die Wirtschaft, aber 

auch Liberalisierung, Demokratisierung und persön-

liche Freiheiten behindern. Als Nachbarregion Euro-

pas sind die südlichen Länder des Mittelmeeres 

auch in besonderem Maße Herkunfts-, Transit- und 

Aufnahmeländer von Flüchtlingen und Migranten. 

 

Der Antrag der Bundestagsfraktionen von SPD und 

CDU/CSU, den der Bundestag am Mittwoch be-

schlossen hat, begrüßt die Vielzahl von Initiativen 

für eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

Deutschland, der Europäischen Union und den süd-

lichen Nachbarstaaten (Drs. 19/13510, 19/14671). 

 

Gleichzeitig fordern die Abgeordneten die Bundes-

regierung auf, bestehende Kooperationsformate 

weiterzuentwickeln und neue Partnerschaftspro-

gramme anzuregen. So soll zum Beispiel ein europä-

isches, parlamentarisches Partnerschaftsprogramm 

insbesondere kommunalen und regionalen Parla-

menten Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung 

sowie der Teilhabe an übergeordneten, überregio-

nalen Entwicklungen aufzeigen. 

 

Außerdem muss weiterhin auf eine bessere men-

schenrechtliche Lage in Teilen der Region hingewirkt 

werden. Rechtsstaatliche Prinzipien, die Pressefrei-

heit und die Umsetzung demokratischer Beteili-

gungsformen sind dabei von zentraler Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

GESUNDHEIT 

FÜR EINEN FAIREN 
KASSENWETTBEWERB 
Die Koalition will einen fairen Wettbewerb zwischen 

den Krankenkassen. Chronisch Kranke oder ältere 

Menschen mit mehreren Erkrankungen dürfen für 

die Kassen nicht zum Risiko werden. Es darf auch 

keinen Unterschied machen, ob eine Kasse viele 

Gutverdiener versichert oder mehr Bezieher niedri-

ger Einkommen. Auch der Wohnort eines Versicher-

ten darf nicht zum Nachteil werden. Alle diese Un-

terschiede gleicht der so genannte Risikostruktur-

ausgleich aus (der Morbi-RSA). 

 

Damit der Wettbewerb zwischen den Krankenkas-

sen fairer wird, hat die Koalition einen Gesetzent-

wurf vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag 

in erster Lesung beraten hat (Drs. 19/15662). Mit 

dem Entwurf soll der Risikostrukturausgleich weiter-

entwickelt werden. So will die Koalition unter ande-

rem ein Krankheits-Vollmodell, eine Regionalkom-

ponente und einen Risikopool einführen, der Be-

handlungen mit besonders hohen Kosten abdeckt. 

 

Das unterschiedliche Aufsichtshandeln zwischen 

Bundes- und Landesaufsichten wird vereinheitlicht. 

Es bleibt aber bei den geteilten Zuständigkeiten. 

Langfristig will die Koalition deshalb zu einer einheit-

lichen Aufsicht kommen. Die vorgeschlagenen Än-

derungen bei der Selbst-verwaltung werden die Ab-

geordneten nun im parlamentarischen Beratungs-

verfahren intensiv prüfen. Änderungsbedarf wird 

dabei aufgegriffen. 

 

RECHT 

KEIN AUSSCHLUSS MEHR BEI 
DER STIEFKINDADOPTION 
Das Bundesverfassungsgericht hat den vollständi-

gen Ausschluss der Stiefkindadoption in nichteheli-

chen Familien für verfassungswidrig erklärt und den 

Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31. März 2020 

eine Neuregelung zu treffen. 

 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf, am Don-

nerstag erstmals vom Parlament debattiert, soll der 

verfassungswidrige Ausschluss der Stiefkindadop-

tion für Paare in verfestigter Lebensgemeinschaft 

beseitigt werden. 
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Konkret: Mit der Vorlage der Bundesregierung wird 

in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts die Stiefkindadoption durch eine Per-

son zugelassen, die mit dem Elternteil in einer ver-

festigten Lebensgemeinschaft lebt. Paare in einer 

verfestigten Lebensgemeinschaft werden mit einer 

Generalverweisung in einem neuen § 1766a Bürger-

liches Gesetzbuch Ehepaaren in Bezug auf die Stief-

kindadoption gleichgestellt (Drs. 19/15618). 

 

Als „verfestigt“ gilt eine Lebensgemeinschaft, wenn 

die Personen seit mindestens vier Jahren oder als El-

tern eines gemeinschaftlichen Kindes mit diesem 

eheähnlich zusammenleben. Ausgeschlossen ist 

das, wenn ein Partner mit einem Dritten verheiratet 

ist. 

 

KULTUR 

MAHNMAL FÜR DIE OPFER DER 
KOMMUNISTISCHEN 
GEWALTHERRSCHAFT 
Vielfältige Einrichtungen der Erinnerungs- und Ge-

denkstättenlandschaft in Deutschland leisten heute 

einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur. Jedoch gibt es nach wie vor keinen 

zentralen Gedenkort, der an den Widerstand und an 

die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in 

Deutschland erinnert. 

 

Neben der politischen und rechtlichen Anerkennung 

muss es auch eine öffentliche Wahrnehmung und 

Würdigung aller Opfer kommunistischer Gewalt-

herrschaft geben. Mit dem vorliegenden Antrag der 

Fraktionen von SPD und CDU/CSU, am Freitag im 

Parlament beraten, wird die Errichtung eines Denk-

mals für die Opfer von kommunistischer Gewalt-

herrschaft beschlossen (Drs. 19/15778). Damit sol-

len die Opfer in angemessener Form geehrt werden. 

 

Die Union der Opferverbände Kommunistischer Ge-

waltherrschaft (UOKG) setzt sich seit langer Zeit für 

ein nationales Mahnmal ein. Bereits seit 2008 hat 

eine Initiativgruppe unter dem Dach der UOKG kon-

zeptionelle Vorarbeiten zu einer möglichen Ausge-

staltung eines Denk-mals geleistet. Mit einem 

Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewalt-

herrschaft wird eine Leerstelle in der Erinnerungs-

landschaft geschlossen. 

 

In einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 

Kultur und Medien im Februar 2017 haben sich alle 

Expertinnen und Experten für die Errichtung eines 

zentralen Gedenkortes aus-gesprochen.  

 

Der Deutsche Bundestag hat bereits mehrfach ein 

zentrales Mahnmal befürwortet, zuletzt in dem An-

trag „30 Jahre Friedliche Revolution“ (Drs. 

19/10613). In den Beratungen des Bundeshaushalts 

2020 hat das Parlament beschlossen, bis zu 250.000 

Euro für eine Machbarkeitsstudie bereitzustellen. 

Der Bundestag fordert die Bundesregierung nun auf, 

im ersten Quartal 2020 ein Konzept für ein Mahnmal 

zur Erinnerung an die Opfer kommunistischer Ge-

waltherrschaft vorzulegen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Nach dem Willen 

der Koalitionsfraktionen soll ein Denkmal für die Op-

fer der kommunistischen Gewaltherrschaft errichtet 

werden. In einem entsprechenden Antrag fordern 

sie die Bundesregierung auf, im ersten Quartal 2020 

ein Konzept für ein solches Mahnmal vorzulegen, 

eine Machbarkeitsstudie zum Standort und der Aus-

gestaltung des Denkmals in Auftrag zu geben und zu 

prüfen, wie die Aussage des Denkmals in geeigneter 

Weise, beispielsweise durch eine Dokumentation, 

begleitet werden kann. 

 

SOZIALES 

EINFÜHRUNG EINER 
WOHNUNGSLOSENSTATISTIK 
Wohnungslosigkeit gehört zu den schlimmsten For-

men von Armut. Sie führt nicht nur zu sozialer Aus-

grenzung, sondern bringt die betroffenen Men-

schen insgesamt in eine für sie katastrophale Lage. 

 

Wohnungslosigkeit muss von der Politik mit allen ge-

eigneten Maßnahmen bekämpft werden. Bund, 

Länder und Kommunen sind hier gefordert. Bislang 

stehen jedoch keine verlässlichen Daten und Statis-

tiken darüber zur Verfügung, wie viele Menschen 

tatsächlich von Wohnungslosigkeit betroffen sind. 

Das soll sich ändern. 

 

Der Bundestag hat am Freitag in erster Lesung den 

von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzent-

wurf zur Einführung einer Wohnungslosenbericht-

erstattung debattiert (Drs. 19/15651). Damit kommt 
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sie einer langjährigen Forderung sozialpolitischer 

Verbände und der Länder nach. 

 

Mit der Einführung solch einer gesetzlich geregelten 

Bundesstatistik schafft die Koalition erstmals eine 

solide Datengrundlage zur Wohnungslosigkeit in 

Deutschland. Eine aussagefähige Statistik soll dazu 

beitragen, um vor Ort passende Maßnahmen und 

Präventionsprogramme zur Vermeidung und Bewäl-

tigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auf den 

Weg zu bringen. 

 

GLEICHSTELLUNG 

BESCHLUSSPAPIER: EIN 
WEGWEISER IN DIE 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT – 
GLEICHSTELLUNG IN ALLEN 
LEBENSBEREICHEN 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Dienstag auf ih-

rer Fraktionssitzung das Positionspapier „Ein Weg-

weiser in die Selbstverständlichkeit – Gleichstellung 

in allen Lebensbereichen“ beschlossen. Darin for-

dert sie neben einem Aktionsplan für die Gleichstel-

lungspolitik der gesamten Bundesregierung vor al-

lem die Einrichtung einer Bundesstiftung bzw. eines 

Bundesinstituts zur Förderung von Frauen in Gesell-

schaft, Politik und Parlamenten, in Wirtschaft und 

Wissenschaft. 

 

In dem Papier heißt es: „Die Förderung von gleichen 

Chancen ist Kernforderung jeder sozialdemokrati-

schen Politik. Nicht nur, aber insbesondere in gleich-

stellungspolitischen Fragen. Und das seit über 150 

Jahren. Trotz unserer Erfolge in den vergangenen 

Jahren sind Macht, Geld und Zeit noch immer unge-

recht verteilt. Wir wollen erreichen, dass Frauen 

und Männer auf ihrem Lebensweg die gleichen 

Chancen haben, an der Verteilung teilzuhaben – das 

unterscheidet uns bis heute von der Union. 

 

Gleiche Bildungschancen, eine gerechte Bezahlung, 

eine echte Anerkennung von Sorgearbeit und die 

verstärkte Förderung von Frauen in Führungspositi-

onen sind Zwischenziele auf dem gemeinsamen 

Weg zur Verwirklichung einer Gleichstellung der Ge-

schlechter.“ 

 

Die neue Bundessstiftung soll sich demnach mit der 

Gleichstellung von Frauen und Männern in Politik, 

Wirtschaft und Wissenschaft auseinandersetzen. 

 

Indem sie etwa: 

 

 kontinuierlich geschlechterdifferenzierte 

Daten aufbereitet, bewertet und diese auf 

konkrete Maßnahmen transferiert, 

 die Ursachen unterschiedlicher Lebensla-

gen von Frauen und Männern klärt, 

 aus Forschungsergebnissen Handlungs-

empfehlungen und Strategien für die Poli-

tik ableitet und diese berät, 

 gleichstellungspolitische Maßnahmen auf 

ihre Wirksamkeit hin überprüft sowie 

Gleichstellung in der Praxis und vor Ort 

stärkt und 

 im breiten Dialog mit der Zivilgesellschaft 

und der Öffentlichkeit steht. 

 

Im Koalitionsvertrag ist laut dem Beschluss eine res-

sortübergreifende Gleichstellungsstrategie veran-

kert: Ein Aktionsplan zum Abbau struktureller Be-

nachteiligung, der von allen Ressorts umgesetzt 

wird, ist Bestandteil der Gleichstellungsstrategie 

und soll die Vorhaben bündeln. Durch diese Gleich-

stellungstrategie wird Geschlechtergerechtigkeit 

zur Richtschnur der gesamten Bundesregierung. 

 

Wesentlich für die Verwirklichung der Gleichstellung 

seien: 

 

 Die Arbeitswelt der Zukunft – Anerkennung 

für alle 

 Familie und Beruf für alle 

 Macht, Vorbild, Teilhabe – Frauen in allen 

Sphären 

 Typisch Frau? – Stereotype aufbrechen, Se-

xismus und Gewalt stoppen 

 Gleichberechtigung über den Tellerrand – 

Europa- und Außenpolitik 

Die Arbeitswelt der Zukunft – Anerkennung für alle 
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